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1 Zweck 
Dieses Reglement soll helfen Unfälle, Vergiftungen, Brände und Explosionen bei der 
Verwendung von Flüssiggas (Butan/Propan) zu vermeiden. 
 

Es ist ein Hilfsmittel zum Nachweis der Sorgfaltspflicht des Veranstalters und des 
Standbetreibers beim Einsatz von Gasgeräten (Flüssiggasanlagen).  
 
 

2 Anwendungsbereich 
Der Anwendungsbereich dieses Reglements umfasst bewilligungspflichtige Veran-
staltungen und Festwirtschaften mit Verkaufsständen aller Art. 
Es wird für mobile und in Fahrzeugen oder Anhängern eingebaute Gasgeräte an-
gewendet. 
 

Das Reglement richtet sich nicht an private Veranstaltungen. 
 
 

3 Vorgehen  
Der Nachweis, dass ein Gasgerät an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung 
sicher betrieben werden kann, liegt in der Verantwortung der Benützer von Gasge-
räten und erfolgt in zwei Stufen: 
1. Nachweis für ein sicheres Gasgerät durch jährliche Gaskontrolle (Kontrollbe-

scheinigung und Vignette, siehe Abschnitt 4.2) 
2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der 

„Checkliste Veranstaltung“ bei jeder Veranstaltung (siehe Abschnitt 4.3) 
 
 

4 Umsetzung 
Der Veranstalter erklärt die Anwendung dieses Reglements für seine Veranstaltung 
als verbindlich. Damit werden folgende Anforderungen gestellt: 
 

4.1 Anforderungen an den Veranstalter 
 

Der Veranstalter gewährleistet, dass nur Standplätze bzw. Aufstellungsorte für den 
Einsatz von Gasgeräten zugeteilt werden, bei denen: 
o die Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abführen der Abgase gewährleistet sind 
o im Umkreis von mindestens 1m keine Ansammlung von Flüssiggas (z.B. in Ab-

flüssen, Entwässerungen, Schächten, Mulden usw.) möglich ist 
.  
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4.2  Kontrolle der Gasgeräte 
 

Für jedes eingesetzte Gasgerät muss eine gültige „Kontrollbescheinigung Veranstal-
tungen“ vor Ort vorliegen und eine Vignette angebracht sein. 
 

Die Kontrolle der Gasgeräte sollte rechtzeitig  
vor der Veranstaltung erfolgen. 
 

Es dürfen nur Personen mit geprüftem Fachwissen 
Kontrollen an Gasgeräten vornehmen. Die Liste 
der vom Verein Arbeitskreis LPG geprüften und  
zugelassenen Gaskontrolleure ist zu finden unter: 
www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/.  
 

Bei einer Kontrollbescheinigung ohne festgestellte 
Mängel werden die Vignetten mit einer Gültigkeit  
von 1 Jahr an jedem Gasgerät angebracht und  
je eine Kontrollbescheinigung ausgestellt. 
 

Ausschlaggebend ist die entsprechende Kontrollbe- 
scheinigung auch wenn die Vignette beschädigt ist! 
 

Gasgeräte, welche Mängel aufweisen, dürfen  
nicht betrieben werden.  
 
4.3  Sicherer Betrieb der Gasgeräte 
 

Der Betreiber hat bei jeder Veranstaltung durch Ausfüllen der „Checkliste Veran-
staltung“ nachzuweisen, dass der Betrieb der Gasgeräte sicher ist. 
 

Der Standbetreiber ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit den 
Gasgeräten arbeiten, über den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind. 
 

Zusätzliche Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu berücksich-
tigen. 
 

Die Einhaltung dieser Vorgaben können durch die Bewilligungsinstanzen kontrol-
liert werden. 
 
 

5 Weitere Bestimmungen 
• Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) 
• EKAS-Richtlinie 6517: Flüssiggas, Lagerung und Nutzung (www.suva.ch/6517.d) 
• Reglement für Kontrolleure, Verein Arbeitskreis LPG 

(www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/) 
• VKF Brandschutz-Merkblatt 2002-15: Zeltbauten für temporäre Veranstaltungen  

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/
http://www.suva.ch/6517.d
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/)
https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
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Download unter: www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/ 
   

https://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/downloads/
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Gemäss Art. 11 der Verordnung betref-
fend die Information über Lebensmittel 
(LIV, SR 817.022.16) müssen Zutaten, 
die Allergien oder andere unerwünsch-
te Reaktionen auslösen können, auf 
vorverpackten Lebensmitteln im Ver-
zeichnis der Zutaten deklariert werden. 
Zudem muss diese Angabe durch die 
Schriftart, den Schriftstil, die Hinter-
grundfarbe oder andere geeignete Mit-
tel hervorgehoben werden.“

Bei o!en in den Verkehr gebrachten 
Lebensmitteln dürfen Angaben bezüg-
lich allergenen Sto!en auch mündlich 
gemacht werden, wenn:
a. schriftlich gut sichtbar darauf hinge-

wiesen wird, dass die Informationen 
mündlich eingeholt werden können,

b. die Informationen dem Personal 
schriftlich vorliegen oder eine fach-
kundige Person sie unmittelbar ertei-
len kann.

Die Liste mit Zutaten, die Allergien oder 
andere unerwünschte Reaktionen aus-
lösen können, umfasst die folgenden 
Zutaten (Anhang 6, LIV): 

• Glutenhaltiges Getreide, nament-
lich Weizen, wie Dinkel und Khora-
san-Weizen, Roggen, Gerste, Hafer 
oder Hybridstämme davon sowie 

daraus gewonnene Erzeugnisse, 
ausser:

 - Glukosesirupe auf Weizenbasis, 
einschliesslich Dextrose und dar-
aus gewonnene Erzeugnisse, so-
weit das Verfahren, das sie durch-
laufen haben, die Allergenität 
nicht erhöht,

 - Maltodextrine auf Weizenbasis 
und daraus gewonnene Erzeug-
nisse, soweit das Verfahren, das 
sie durchlaufen haben, die Aller-
genität nicht erhöht,

 - Glukosesirupe auf Gerstenbasis,
 - Getreide zur Herstellung von Des-

tillaten oder Ethylalkohol land-
wirtschaftlichen Ursprungs für 
Spirituosen und andere alkoholi-
sche Getränke;

• Krebstiere und daraus gewonnene 
Erzeugnisse;

• Eier und daraus gewonnene Er-
zeugnisse;

• Fische und daraus gewonnene Er-
zeugnisse, ausser: 
– Fischgelatine, die als Träger für 
Vitamin- oder Karotinoidzubereitun-
gen verwendet wird, 
– Fischgelatine oder Hausenblase, 
die als Klärhilfsmittel in Bier und 

Wein verwendet wird;

• Erdnüsse und daraus gewonnene 
Erzeugnisse;

• Sojabohnen und daraus gewonne-
ne Erzeugnisse, ausser: vollständig 
ra"niertes Sojabohnenöl und -fett 
und daraus gewonnene Erzeug-
nisse, soweit das Verfahren, das sie 
durchlaufen haben, die Allergenität 
nicht erhöht

 - natürliche gemischte Tocophero-
le (E306), natürliches D-alpha-To-
copherol, natürliches D-alpha-To-
copherolacetat und natürliches 
D-alpha-Tocopherolsuccinat aus 
Sojabohnenquellen,

 - aus p#anzlichen Ölen aus Soja-
bohnen gewonnene Phytosterine 
und Phytosterinester, 

 - aus P#anzenölsterinen gewonne-
ne Phytostanolester aus Sojaboh-
nenquellen;

• Milch und daraus gewonnene Er-
zeugnisse, einschliesslich Laktose, 
ausser:

 - Molke zur Herstellung von Destil-
laten oder Ethylalkohol landwirt-
schaftlichen Ursprungs für Spiri-
tuosen und andere alkoholische 
Getränke,

 - Lactit;

In diesem Merkblatt !nden Sie die wichtigsten Informationen für Gastronomie- und Lebensmittelbetriebe zur 
Kennzeichnung von allergenen Sto"en in Lebensmitteln. 

Allergene Stoffe



Stand: Mai 2021
Seite 2 von 2

• Hartschalenobst oder Nüsse: 
Mandeln (Amygdalus communis L.), 
Haselnüsse (Corylus avellana), Wal-
nüsse (Juglans regia), Cashewnüsse 
(Anacardium occidentale), Pecan-
nüsse (Carya illinoiesis [Wangenh.] K. 
Koch), Paranüsse (Bertholletia excel-
sa), Pistazien (Pistacia vera), Maca-
damianüsse oder Queenslandnüsse 
(Macadamia ternifolia) und daraus 
gewonnene Erzeugnisse, ausser 
Hartschalenobst für die Herstellung 
von Destillaten oder Ethylalkohol 
landwirtschaftlichen Ursprungs für 
Spirituosen und andere alkoholi-
sche Getränke;

• Sellerie und daraus gewonnene 
Erzeugnisse;

• Senf und daraus gewonnene Er-
zeugnisse;

• Sesamsamen und daraus gewon-
nene Erzeugnisse;

• Schwefeldioxid und Sul!te in Kon-
zentrationen von mehr als 10 mg/kg 
oder 10 mg/l, ausgedrückt als SO2;

• Lupinen und daraus gewonnene 
Erzeugnisse;

• Weichtiere und daraus gewonnene 
Erzeugnisse.

Kontakt 
Christian Wagner

Lebensmittelinspektor
Telefon: 052 632 77 57 

christian.wagner@sh.ch



 Factsheet 

      Sekretariat: 

 
 

Arbeitskreis LPG c/o SVS 
St. Alban-Rheinweg 222 
4052 Basel 

Telefon 061 / 317 84 85 
E-Mail sekretariat@arbeitskreis-lpg.ch  
Homepage www.arbeitskreis-lpg.ch 

 
  

Kontrolle von Gasgrills an Veranstaltungen 
 

Neu verlangen die gesetzlichen Vorschriften in der Schweiz, dass Gasgrills 
(Gasgeräte), welche an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen 
eingesetzt werden über die Vignette einer gültigen Gaskontrolle verfügen 
und der Betreiber vor Ort eine entsprechende Checkliste ausfüllt. 
 

 

1 Gesetzliche Grundlage 
Gesetzliche Grundlage für die Benützung von Gasgeräten an Veranstaltungen ist der Artikel 32c der 
Verordnung über Unfallverhütung VUV: 
4 Die Flüssiggasanlagen sind vor der Inbetriebnahme, nach Instandhaltungen und nach Änderungen sowie 
periodisch zu kontrollieren, insbesondere hinsichtlich der Dichtheit. 

5 Sie dürfen nur von Personen erstellt, geändert, in Stand gehalten und kontrolliert werden, die 
ausreichende Kenntnisse nachweisen können. 

Die EKAS-Richtlinie 6517 konkretisiert die Anforderungen der periodischen Kontrolle. Unter 16.2.2 ist 
festgelegt: 
Aufgrund von Nutzung und Gefährdungspotential (Stand der Technik) sind folgende periodische 
Kontrollintervalle für Flüssiggasanlagen zu beachten: 
- ein Jahr für bei Veranstaltungen (Festwirtschaft mit Verkaufsständen) eingesetzte Flüssiggasanlagen 

Periodische Kontrollen dieser Flüssiggasanlagen sind von einem gemäss Unterkapitel 18.2 ausgebildeten 
Fachmann auszuführen. Sie werden mit Kontrollbescheinigung und Vignette dokumentiert. 
 

 

2 Wie funktioniert der Nachweis für Veranstaltungen? 
Der Nachweis, dass ein Gasgrill an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung sicher betrieben werden 
kann, erfolgt in zwei Stufen: 

a. Nachweis für einen sicheren Gasgrill durch Gaskontrolle (Kontrollbescheinigung) und Vignette 
(siehe Kapitel 3) 

b. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der Checkliste 
Veranstaltung bei jeder Veranstaltung (siehe Kapitel 4) 

 

 

3 Nachweis für einen sicheren Gasgrill 
Um die Funktionstüchtigkeit des Gasgrills zu gewährleisten, muss der Gasgrill jährlich kontrolliert werden.  

Es dürfen nur qualifizierte Personen eine Kontrolle an Gasgrills für Veranstaltungen vornehmen. Sie finden 
die Liste der vom Verein Arbeitskreis LPG geprüften und zugelassenen Gaskontrolleure unter diesem Link.  

Bei der Gaskontrolle werden die Dichtheit, die Aufstellung der Gasflaschen, die Druckregler, die Schläuche, 
und die Gasgeräte kontrolliert. Der Kontrolleur kann auf Wunsch auch Verbrauchsmaterial wie Schläuche 
und Druckregler gegen Verrechnung ersetzen. Servicearbeiten an Gasgeräten werden vom Fachhändler 
ausgeführt. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a32c
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830377/index.html#a32c
http://www.suva.ch/6517.d
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/
http://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/
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Eine Gaskontrolle für einen Grill dauert je nach Arbeitsaufwand normalerweise 15-20 Min und kostet (inkl. 
Vignette 40 – 50 Franken (ohne Fahrkosten). Allfällige Reinigungskosten werden zusätzlich verrechnet. 

Eine erfolgreiche Gaskontrolle wird durch das Anbringen der Vignette und das Aushändigen der Kontroll-
bescheinigung für Veranstaltungen dokumentiert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: die Vignette ist nur ein schnelles optisches Erkennungszeichen. Sie kann aber mit der Zeit 
durch Reinigung, Verschmutzung, Hitze beschädigt werden, nicht mehr leserlich sein oder verloren gehen. 
Ausschlaggebend als Dokument ist die entsprechende Kontrollbescheinigung Veranstaltungen für diesen 
Gasgrill, auch ohne sichtbare Vignette! Die Gültigkeit der Bescheinigung beläuft sich auf ein Jahr ab 
Kontrolldatum.  
Die Kontrollbescheinigung muss bei der Veranstaltung vor Ort vorliegen, da diese z.B. vom Veranstalter 
oder den zuständigen Bewilligungsinstanzen eingesehen werden kann. 
 
 
 

4 Nachweis des sicheren Gebrauchs 
Der Nachweis eines kontrollierten Gasgrills allein genügt nicht. Es ist auch eine fachgerechte Handhabung 
zu gewährleisten!  

Aus diesem Grund muss vor jeder Veranstaltung die Checkliste Veranstaltungen (siehe nächste Seite) vor 
Ort ausgefüllt werden. 
Dabei sind die Instruktion der Mitarbeiter, die Aufstellungsbedingungen, die Schläuche und weitere 
Punkte zu überprüfen. 

Bitte beachten: die ausgefüllte Checkliste muss bei der Veranstaltung vor Ort vorliegen, da diese z.B. vom 
Veranstalter oder den zuständigen Bewilligungsinstanzen eingesehen werden kann. 
 

Eine Gaskontrolle wird durch eine abgegebene 
Kontrollbescheinigung dokumentiert. 
 

Nach erfolgreicher Gaskontrolle wird am Gasgerät (Grill) eine 
Vignette des Vereins Arbeitskreis LPG angebracht. 
 
 

http://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/
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Nur durch die Kontrollbescheinigung/Vignette und die ausgefüllte Checkliste  
ist der Nachweis der sicheren Verwendung eines Gasgrills gegeben! 
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5 Weitere Fragen (FAQ) 
 

 
Muss ich für die private Nutzung meines Gasgrills eine Gaskontrolle durchführen lassen? 
Nein, die Regelung gilt nur für die Verwendung von Gasgrills an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen. 
 
 

Gelten private Feste auch als Veranstaltungen? 
Nein, als Veranstaltungen gelten nur bewilligungspflichtige Veranstaltungen mit gewerblichen 
Verkaufsständen. 
 
 

Müssen Gasgrills im Verkauf neu diese Vignette aufweisen? 
Nein, die Inverkehrsetzung unterliegt einer anderen Gesetzgebung (Produktesicherheitsgesetz).  
Die Kontrollpflicht erwächst erst beim Gebrauch des Gasgrills an bewilligungspflichtigen Veranstaltungen. 
 
 

Müssen einzelne Verkaufsstände (z.B. Poulet-Verkauf) auch eine Gaskontrolle durchführen lassen? 
Ja, für gewerbliche Verkaufsstände gelten die gleichen Anforderungen wie für bewilligungspflichtige 
Veranstaltungen. 
 
 

Wenn ich mehrere Gasgeräte (Grills) an Veranstaltungen einsetze, genügt eine Vignette und eine 
Kontrollbescheinigung? 
Nein, für jedes an Veranstaltungen eingesetzte Gasgerät (Grill) braucht es eine separate Vignette und 
Kontrollbescheinigung. 
 
 

Wer kontrolliert an Veranstaltungen, ob eine Vignette und eine Kontrollbescheinigung vorliegen? 
Der Veranstalter oder die zuständigen Bewilligungsinstanzen können Kontrollen durchführen, ob Vignette 
und Kontrollbescheinigung vorliegen. Diese Kontrollen sind aber nicht vorgeschrieben. 
 
 

Wer sind die zuständigen Bewilligungsinstanzen? 
Dies unterscheidet sich je nach Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen von Kanton zu Kanton bzw. von 
Gemeinde zu Gemeinde.  
Grundsätzlich können dies die Gewerbepolizei, die Feuerpolizei oder eine dazu beauftrage 
Firma/Organisation sein. 
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